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dies dann, wenn eine höhere Bildung 
einem überproportional kleineren 
 Einkommen gegenübersteht. Dieses 
Beispiel zeigt, dass entsprechende ge-
sundheitsbezogene Massnahmen die 
Transformation und die Umwandlung 
der strukturellen Inkohärenzen in einen 
schlechten Gesundheitsstatus wenig  
zu beeinflussen vermögen. Das heisst: 
Trotz gesundheitsfördernden Massnah-
men bleibt man faktisch «krank».

In den beiden anderen Hypo-
thesen sind die Ergebnisse weniger pa-
radox: Bei Inkohärenzen, die auf eine 
erhöhte Belastung der Personen in der 
Rollenausübung hinweisen, entsteht 
über die Transformation der Spannun-
gen der Inkohärenz in emotionale Zu-
stände und die weitere Konversion in 
den entsprechenden geringeren Ge-
sundheitsstatus eine zunehmende Be-
anspruchung, die über Erholung wenig 
kompensiert werden kann. Nicht kom-
pensieren können heisst nichts ande-
res, als dass sich gesundheitliche Nach-
teile einspielen, die ihren Anfang in  
der erlebten Spannung der Inkohärenz 
haben. 

Wie können Inkohärenzen ausgeräumt 
werden?  Wir haben erfahren, dass 
strukturelle Inkohärenzen von den 
 Personen als spannungsgeladen erlebt 
werden. Dieses Erleben kann sich mit 
Regelmässigkeit in negativen Emotio-
nen niederschlagen, die auch mit Angst 
zu tun haben. Solche Emotionen sind 
mit einem negativen Gesundheitsstatus 
assoziiert. Diese Erkenntnisse bedeu-
ten, dass ein negativer Gesundheitssta-
tus auch als Beeinträchtigung der Fä-
higkeit einer Person, die Rollen effektiv 
auszuführen und den Rollenerwartun-
gen entsprechend zu organisieren, ver-
standen werden muss. Den Personen 
im Spannungsfeld der Inkohärenz ist 
demzufolge die Möglichkeit genom-
men, die Rollentätigkeit im «normalen» 
Sinne auszuführen, so wie es die Perso-
nen können, welche eine kohärente 
 Situation erleben.

Da stellt sich die Frage, was der 
Arbeitgeber dagegen tun kann. Ohne 
auf konkrete Einzelheiten der Arbeits-
verhältnisse einzugehen, können fol-
gende Überlegungen angestellt werden: 
Die Ausgewogenheit zwischen Erwar-
tungen und Gegenleistungen sollte her-
gestellt werden, was aus verschiedenen 
Gründen nicht immer machbar ist. 
Wenn nicht, stellt sich die Frage, was es 
bringen würde, die Spannungen aus der 
Rolle hinauszutragen. Die negativen 
Emotionen können dann möglicher-
weise verhindert werden, indem sich 
der Betrieb als «Mobilisierungssystem» 
konstituiert. Das wird zum Beispiel un-
ter dem Stichwort «neue Arbeitswelt» 
diskutiert. 

Sind Karenztage zulässig?

Frage: Ist es zulässig, wenn ein Arbeitgeber 
während der ersten beiden Tage einer krank
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit keine 
Lohnfortzahlung entrichtet? 

Antwort: Gemäss Art. 324a OR haben An
gestellte im Krankheitsfall einen gesetzlichen 
Anspruch auf Lohnfortzahlung ab dem 
 ersten Tag der Absenz, allerdings nur «für 
 eine beschränkte Zeit». Daher schliessen die 
meisten Unternehmen eine Krankentaggeld
versicherung ab. Diese kommt nach einer ver
traglich vereinbarten Wartefrist zum Zug und 
entschädigt in der Regel 80% des Lohnaus
falls während maximal 730 Tagen. Solche von 
der gesetzlichen Regelung abweichenden 
 Lösungen sind zulässig, wenn sie für die An
gestellten mindestens gleichwertig sind 
(Art. 324a Abs. 4 OR). Nach herrschender 
Praxis wiegt die (deutlich) längere maximale 
Leistungsdauer (730 Tage) einen oder zwei 
Karenztage ohne Lohnzahlung auf, d.h., eine 
solche Regelung ist grundsätzlich zulässig.

Die Möglichkeit von Karenztagen ist auch in 
einigen Gesamtarbeitsverträgen explizit vor
gesehen. Eine individuelle Variante findet sich 
in Art. 47.2 LGAV Metallgewerbe: «Der Arbeit
geber kann einen Karenztag zulasten des Ar
beitnehmers festlegen, falls häufige Absenzen 
einen Missbrauch vermuten lassen und der 
Arbeitnehmer schriftlich abgemahnt wurde.» 
In der Praxis sieht man ge legentlich auch Lö
sungen, in denen die Anzahl der Karenztage 
vom Dienstalter abhängig gemacht wird (z.B. 
im 1. Dienstjahr zwei Karenztage, im 2. Dienst
jahr einen Karenztag, ab dem 3. Dienstjahr 
keine Karenztage mehr).

Karenztage können aber auch dazu führen, 
dass jemand trotz Krankheit zur Arbeit er
scheint (Präsentismus) oder die Abwesenheit 
gar als Ferien oder Kompensationstag verbu
chen lässt, um keinen Lohnausfall zu erleiden. 
Um dies zu verhindern, sind die Arbeitgeber 
im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht gefordert, 
vernünftige Regelungen zu treffen.
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